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Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 2025

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lade ich Sie/Euch recht herzlich zur Jahreshauptversammlung 2025 des SC Cappenberger See e.V. ein.

          Tag: Montag, 03. November 2025, 19 Uhr
           Ort: Vereinsheim SCC/TUS, Graf-Adolf-Str. 31, 44532 Lünen
              
Tagesordnung: 

1. Begrüßung
2. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2023
3. Bericht der 1. Vorsitzenden
4. Bericht der Schatzmeisterin
5. Bericht des Sportwarts
6. Kassenprüfungsbericht
7. Wahl eines/r Versammlungsleiters/in
8. Feststellung der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
9. Entlastung des Vorstandes
10. Wahlen: 1. Vorsitzende/r, 2. Vorsitzende/r, Schatzmeister/in, Schriftführer/in, Pressewart/in, 

Sportwart/in, Sozialwart/in, Schwimmwart/in, Stellvertreter/in,
             Turnwart/in, Volleyballwart/in, Kassenprüfer/in
       11. Verschiedenes
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Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung müssen mir nach § 9 (2) der Vereins-Satzung bis zum 27.10.2025
schriftlich zugeleitet werden. Die Versammlung ist nach § 11 (3) der Vereinsordnung ohne Rücksicht auf 
die Anzahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. Wahlberechtigt und wählbar sind nur 
Mitglieder, die am Tag der Jahreshauptversammlung das 18. Lebensjahr vollendet haben (§8 (1) der 
Vereinssatzung). Selbstverständlich sind auch die noch nicht stimmberechtigten Mitglieder herzlich 
eingeladen.

Ich hoffe, Sie/Euch  am 03.11.2025 begrüßen zu können und verbleibe mit sportlichen Grüßen

Bärbel Steiner 
(1. Vorsitzende) 
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